
 
 

 

 
 
 
 

 Vorlagen-Nr: 
BV/FB5/084/2022 

Datum: 
17.10.2022 

Beschlussvorlage 
 

Auskunft erteilt: 
Darius Willibert 

Erfasser: 
Bs. 

 Öffentlichkeitstatus:  
öffentlich 

TOP: 

 
 
 
 

Widmung der Wegefläche Gemarkung Birgelen, Flur 14, Flurstücke 47, 54 und 
1 und Gemarkung Effeld, Flur 5, Flurstück 34 sowie Gemarkung Birgelen, Flur 
15, Flurstück 16 (von der L 117 bis zur GV 36, Dohr) 
 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Status 

Rat der Stadt Wassenberg 03.11.2022 Ö 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die öffentliche Wegefläche von der L 117 bis zur GV 36 (Dohr, Ende Waldfläche, vgl. Anlage 
1), bestehend aus den stadteigenen Grundstücken Gemarkung Birgelen, Flur 14, Flurstücke 
47, 54 und 1 und Gemarkung Effeld, Flur 5, Flurstück 34 sowie Gemarkung Birgelen, Flur 15, 
Flurstück 16 ist gem. § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes NRW als 
Radverkehrsfläche mit dem Zusatz „Für land- und forstwirtschaftliche Anliegerverkehre frei“ 
zu widmen.  
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Sachverhalt: 
Die Lage dieser Radverkehrsfläche, die auch land- und forstwirtschaftliche Anliegerverkehre 
zulässt und den Streckenabschnitt von der L 117 bis zur GV 36 (Ende Waldfläche bei Dohr) 
umfasst, ist aus den beigefügten Lageplänen ersichtlich.  
Diese Radverkehrsfläche befindet sich in einem mangelhaften baulichen Zustand.  
Das Schadensbild lässt sich wie folgt beschreiben.  
 

 Netzrisse auf gesamter Strecke, 

 starke Verformung des Oberbaues,  

 Ausbrüche aus der Asphaltdeckschicht bis zu 8 cm Tiefe,  

 starke Absackungen im Randbereich der Fahrbahn des Radweges, 

 Frostempfindlichkeit durch unzureichenden Wegeaufbau, 

 Versatz einzelner Asphaltschichten, 

 Ausmagerung in Kurvenbereichen. 
 
Aus diesem Grund ist dieser Radweg, der auch land- und forstwirtschaftliche 
Anliegerverkehre zulässt, zu erneuern. Die zu erneuernde Verkehrsfläche verfügt über eine 
Gesamtlänge von insgesamt 1.797 lfd. m. Dieser Radweg ist in das regionale und 
grenzüberschreitende (NL) Radwegenetz integriert. Mittels der Radknotenpunkte sind, 
aufgrund der besagten Verbindung, eine Vielzahl von attraktiven Radstrecken -auch 
grenzüberschreitend in die Niederlande- individuell planbar. Zudem verläuft die fest 
etablierte regionale Radroute West-Bike-Route über diese zu erneuernde Radverkehrsfläche 
und auch die neue Radroute „Tim-Berresheims-Bilderreise“ des Aachener Künstlers Tim 
Berresheim, mit einer Vielzahl von AR-Erlebnissen tangiert diesen Bereich.  
Durch diese Radstrecke wird außerdem eine Anbindung an die Stadtteile Effeld über den 
Radknotenpunkt KNP 25, Ortsteil Ophoven über den KNP 24, Stadtteil Birgelen über den KNP 
28 und Stadtteil Rosenthal/Rödger Bahn über den KNP 26 gewährleistet.  
 
Ein Förderantrag für die Erneuerung dieser Radverkehrsfläche wurde fristgerecht 
eingereicht. Zu den Antragsunterlagen ist zwischenzeitlich auch die jeweilige 
Widmungsverfügung für die Verkehrsfläche beizufügen. Aus diesem Grund ist aus rein 
formalen Gründen diese Radverkehrsfläche mit dem Zusatz „Für land- und 
forstwirtschaftliche Anliegerverkehre frei“ gem. § 6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes 
NRW zu widmen.  
 
Nach dem Widmungsbeschluss des Rates in der Sitzung am 03.11.2022 erfolgt die öffentliche 
Bekanntmachung dieser Widmung und der entsprechende Auszug aus dem Amtsblatt der 
Stadt Wassenberg wird zur Vervollständigung der Förderantragsunterlagen nachgereicht.  
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Genehmigungsvermerk    

Verwaltungskonferenz vom _______________ ________________________________________ 
 Bürgermeister                        Datum        

 
 
Unterschrift      Unterschrift des    Gegenzeichnung des 
federführender Dezernenten/   Stadtkämmerers   beteiligten Dezernenten 
Fachbereichsleiter 
 

 
 
 
-------------------------   ---------------------  ---------------------------- 
 
Anlagenverzeichnis: 
Anlage 1 (Übersichtsplan) 
Anlage 2 (Flurkarten) 
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